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RS OGH 1966/11/9 3Ob102/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1966

Norm

EO §37 C

Rechtssatz

Die Übergabe eines Geldbetrages mit einer bestimmten Widmung (Erlag als Kaution) berechtigt den Übergeber nicht,

mit der Behauptung einer treuhändigen Übergabe einen Exszindierungsanspruch gegen eine Exekution zu erheben,

mit der der Herausgabeanspruch gepfändet und überwiesen wurde.
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